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Aus den · angeführten Gründen ersuchen wir den •Verband der tschechi
schen Reichsratsabgeordneten» bei den Verhandlungen über die Kais. Verord
nung vom · 14. März ·1917, R.-G.-BI. Nr. 130, die Genehmigung folgender For· 
derungen anzustreben. Resolution : 

Der i\linister für öffentliche Arbeit�n wi·rd ermächtigt , den Ingenieurtitel 
1m Sinne der Kais. Verordnung v·om 14. l\lärz 1917, R.-G.-BI. Nr. 130 zu er
teilen: · 

a) Allen Absolventen des zweijährigen· Geometerkurses an einer techni� 
sehen Hochschule, welche die vorgeschrie.bene Staatsprüfung abgelegt haben und 
im· Sinne des§ 5 der Kais. Verordming vom f4. März 1917, R.-G.-BI. Nr. 130 
eine 8 jährige praktische Tätigkeit un·d eine selbständige oder leitende Stellpng 
nachweisen und zwar bis zu jenem Zeitpunkte, bis· für sie an den techniscben· 

Hochschulen z,\·ei Staatsprüfungen
· 

eingeführ·t werden:· · 

b) Allen Evh.-Geometern , die zurzeit des Erscheinens der Kais. Verordnung 
wenigstens in der IX. Ifangsklasse standen und bei den Evidenzhaltungen des 
Grundsteuerkatasters, Neuvermessungsabteilungen des Triangulierung- und .Kalkiil- · 

bureaus _der Generaldirektion des Grundsteuerkatasters, oder bei den agrarischen 
Op�r�tionen beschäftigt sind . 

c) Weiters allen autorisierten Zivilgeometern, welche zurzeit des Erscheinens 
der KaiserL Verordnung Mitgiieder der Ingenieurkammern war�n und ein� 8 jährige 
praktische Tätigkeit aufweisen. 

d) Endlich allen GeometeL11, die zurzeit des Erscheinens der Kais. Verord
nung bei <len staatlichen Acmtern, bei Privateisenbahnen, bei autonomen _Be
hörden und Gutsverwaltungen in Diensten standen, ihre Studien an einer 
technischen Hochschule vor Errichtung der Kurse für Geometer vollzogen haben 
und ei.ne 8 jahrige selbständige oder leitende Stellung nachweisen. 

Pr ag, im Mai· 1917. 

Verein der tschechischen· Geometer in Prag. 
Zweigverein der tschechischen Geometer in Brünn. 

V crein der Höre'r für Vermessungswesen an der k. k. Böhmischen Technischen 
Hochschule in Prag. 

· Verein der beh. autor. Zivilgeometer für das Königreich Böhmen in Prag. 
Zweigverein der k. k.:österreichischen Vermessungsbeamten im Königreiche Böhmen . 

Vereinigung-lier Eisenbahngeometer der k. k. Staatsbahnen in Prag. 

zu·m Programme der Vermessungsfachschule an 
den Technischen· Hochschulen. 

Von J. P e t"f i k, Professor der Böhmischen Technischen Hochschale in Prag. 
Zur Besprechung des Studienprogra·mmes der Geometer bri!lge ich einige 

Bemerkungen und ·konstatiere· vor :allem, daß ich durch die Verordnung übet 

die Standesbezei·chnung Ingenieur enttäuscht war. Die ·demokratischen Strömungen 
von heute hält eil jeden· Standestitel für iiberflüssig und weichen · den Titeln aus. 



Anders würde der Sachverhalt stehen, wenn der Titel Ingenieur ein aka
demischer wäre, den die Hochschule ihren Absolventen und Männern der Praxis 
verleihen würde. Die heutige Verordnungspraxis kann wenig Anziehungskraft 
für die Hochschultechniker üben,· denn im großen Ganzen huldigen sie den 
demokratischen Gesinnungsrichtungen. 

. 

· 

Soweit es die Länder der böhmischen Krone betrifft, so bestellte die 
böhmische Institution der Landtafel die Geometer schon im XVI. Jahrhunderte. 
für die auszuführenden Vermessungen. Ebenso betrieb eifrig. die Geodäsie die 
vor 200 Jahren eröffnete ständische Ingenieur-Schule in Prag und ihre Absol
v�nten waren als Geometer bei dem mailändischen, josefinischen und stabilen 
Kataster tätig. Seit den 40er-Jahren des XIX. Jahrhunderts waren �ei der Landes
baudirektion in Prag Prüfungen - für Geometer, die die 'f eilung · der Grund
stücke vornahmen - vorgeschrieben. Die Verordnung des Staatsminist�riµms. 
vom 11. Dezember 1860 pezeichnet . drei Berufskategorien der Ziviltechniker, 
den Ingenieur, den Architekt und den Geometer. 

' 

Es läßt sich historisch sehr leicht nachweisen, daß dem Geometer der 
Standestitel Ingenieur gebührt, . falls man gesetzlic.h einen Standestitel einführt. 

· Die Grazer Kundgebun.g von Professor Klingatsch - die die zahlreichste 
Kategorie der autorisierten Ziviltechniker trifft - hat viel Staub aufgewirbelt, 
j�doch eine gute Wirkung - hoffe ich - wird bleiben, nämlich die, daß alle 
Faktoren jetzt an die Reform des Studiums der Geometer Hand legen werden. 
Vor dem. Kriege wurde wenig Verständnis für die Studiensorgen der Geometer 
an den Tag gelegt und die Reform kam zur Besprechung nur im Zµsammen
hang mit den Tagesfragen der gesamten Technikerschaft; wie. zum Beispiel bei 
der Reorganisation der Ingenieurkammer und der Ziviltechniker. 

Ich �alte den heutigen Moment für die Besprechung der Reform des 
Studienganges der Geometer als geeignet, obwohl ich mich gar nicht täusche, 
daß zur Realisierung noch viel Arbeit nötig wird. Es ist wohl sicher, daß mit 
der Lösung des Studienprogrammes der Geometer. auch der gesamte Komplex 
der schwebenden Fragen zu . Ende geführt w�rden könnte.. „ 

Seit dem Jahre 1913/ 14 war ich Referent über die Ausbildung un<;I Er· 
weiterung des Studienprogrammes der Geometer im· « S p o i e k c e s  k y c h 
z e m e m er i c u1 (Verein der böhmischen Geometer) und die Besprechungen 
fanden bei allen Jahresversammlungen statt und trotzdem besitzt der V:ei:ein 
kein einstimmig genehmigtes Programm_ für d�s Studium, da die Ansichten der 
einielnen Kategorien der Geometer von einander abweichen. 

Die Grazer Kundgebung kann die Ansichten zusammenschließen und ein 
einheitliches Programm henrorrufen. Ich bringe daher me�� Studi�nprogramm 
für die Ausbildung der Geometer . hier zur öffentlichen Diskussion und zur 
Klärung der Meinungen vor und gehe absichtlich· auf die historische Entwicklung 
des· heutigen Bestandes nicht ein, um mich womöglich kurz zu fassen. 

Bei der Zusammenstellung ·des Programmes und bei der Behandlung dieser 
w�chtigen Frage habe ich folgende Grundsätze als Leitmotiv f�stgehalten : 

. Alle Zweige der Vermessungstätigkeit zusammenziehen uncl in einer Fach� 
schule zu ve�einigen, das. ist das Studium der Geodäsie - zu .Tag und. unter 
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Tag einheitlich zu behandeln. -Alle Disziplinen, welche für die richtige ·Beur
teilung und Erfassung der Zwecke der Vermessung dienen - encyklopädisch 
vorzutragen. Den so begrenzten Stoff in ein achtsemestriges S udium einteilen 
und mit zwei Staatsprüfungen abzuschließen. 

Bei der Beurteilung des Komplexes dieser Fragen, habe ich mir vor Augen 
gehalten, daß die Vermessungen die Grundlagen für die mannigfachsten ·tech
nischen Tätigkeiten liefern und mit denselben im engsten Zusammenhang stehen, 
daher stellt sich sofort die Frage auf, ist ·-es statthaft, die Spaltung zu bean
tragen. Man kann dies bejahen. 

Der Bauingenieur sowie der Kulturingenieur ist heutzutage nicht mehr in 
der Lage, die Geodäsie in ihrer Weite zu beherrschen, da ihri Hochbau, Eisen
bahnbau, Tunnelbau, Straßenbau, Brückenbau, Wasserbau m-it allen Nebenzweigen 
wie Meliorationen, Wasserversorgungen, Kanalisationen und neuerlich Betonbau 
viel zu viel mit allen seinen Anwendungen in· Anspruch nimmt, er wird im 
Geometer nur seine Entlastung erblicken. Dasselbe gilt für den Bergbauingenieur 
der gerne heutzutage schon alle Vermessungen dem ·Markscheider überläßt, falls 
ihm ein gebildeter Markscheider zur Seite steht. 

Der Bauingenieur und der Kulturingenieur sowie der Bergbauingenieur 
lernen Geodäsie beziehungsweise Markscheidekunst, aber in der Praxis geht die 
Vertrautheit mit den geodätischen und markscheiderischen Methoden_ und Be
rechnungen verloren, denn alle drei sind vollauf mit anderen Arbeiten in An
spruch genommen. Bei kleineren Betrieben w�rden sie wohl die nötigen Ver
messungen auch· weiter seih t betreiben, aber die Specialisierung im großen 
Ganzen läßt sich nicht lange aufhalten und je früher es dazu kommt, desto besser 
wird es mit dem Fortschritt bestellt. 

Die weitverzweigten Äste des Vermessungswesens über und unter Tag, 
mit allen ihren Applikationen im Katastral- und Evidenzhaltungsdienst und bei den 
öffentlichen Büchern, der Vermessungsdienst bei den agrarischen Operationen, 
bei den Eisenbahnen, das Markscheidewesen und schließlich die gesamten 
topographischen Aufnahmen samt Kartographie erheischen einen ganzen Mann, 
der eine gründliche Schulung in den betreffenden Zweigen der Mathematik und 
Geometrie genossen und eine Fertigkeit im Zeichnen un<l in Photographie sich 
ano-ecignet hat, nebstdem s91len demselben Kenntnisse über verschiedene Re

produktions· Verfahren der Karten und Pläne bekannt sein . Schließlich muß er 

auch - ein encyklopiidisches Wissen aus allen denjenigen Fächern besitzen, für 

welche er die Vermessungsarbeiten auszuführen beauftragt wird. 

Aus diesen Betrachtungen ging mein Entwurf für die Ausgestaltung -der 

Fachschule für das Vermessungswesen hervor, den ich dem Meinungsaustausch 

vorlege. (Siehe den Studienplan auf Seite 41.) 
In dem Ent\\ urf. wurde absichtlich die Stundenzahl mäßig gehalten, um der 

Entwicklung nicht vorzugreifen und den Studierenden die nötige Freiheit in der 

Wahl von anderen Vorlesungen und Sprachen zu gewähren. Die Absolventen 

würden zwei Staatsprüfungen ablegen t!ll<l somit ohne jede Einschränkung an 

dem Ingenieurtitel teilnehmen. 



Ge g e n s t a n d  

J. J ahrg an g: 
. . ·, . M athemat ik, J. 'Kurs • •. 

Geometrie-Descriptlve • • • . : . 
Physik • • • • • • 

Angewandte Op tik • • • • 
Nieder e GeoJäsi e • • • • • 
Geologi e • • • • • • • • • •  
Meteorologie und Klimatologi e • • • • • 
E inführung in geodät ische Berechnungen 
Photographie • . . . . •;. . ·. ·� „. . . . ; 

11. J a h r g a n g : 
Mathem atik , II. Kurs • • • • • , • • • 
Das Ka tast erwes en • • • • • . • • .• • 
Konstruktion der Instrumente und Skiuieren • • 

."Übungen in der Werkstätte • • • • • • • , • 
Wabrscb eiolichlceitsrecbnuni und Ausgle icbuoa-srechnung 
Geometrie ·der Lage • • • • • • • • • • • • 
Pedo logie . • • • • • • • • • • • 

N atio n alöko nomi e • • • • • 
Privatrecht • • , • , 

Öffentliches Rech t  • • • , • • • • • 
Encyklopädie der Landwirtschaft • 

Encyk lopädie der Forstwirtschaft • • 
Reproduktion en der Pläne • • 

III. Ja hrg an g: 

Höhere Geodäsie • • • 

Sphärische Astronomie • • • • • 
Trigonome trische B erechnu ngen • 

Kartenentwurfslehre . • • • • 

Geodätisches Seminar I • • • 

Nomogr aphie • • • , , • • 

Encyklop ädi e des Hochbau es . • • • 
Encyklopädie des Ingen ieur-Baues • • 

Encyklopädie des Meliorationswesens 
Encyklopäd ie des Bergbaues • • • 
B erggesetz e • • • • • • • 

Meliorations- und Kommassationsgesetze 
Bau- und Eisenbahn-Gesetze • • 
Agrar-Politik • • • • • • 
Finanzwiss enschaft und Steu erwes en 

IV. Jahrg an g: 

Marksche idekun s t • • • • • 
Vermessuogsvorschriften • • • 

Agrarische Op era tionen • • 

Photogrammetrie • • • 
Astronomische Ortsbestimmung 

, Topographische Verm essungen • • 

Trassier en der Straßen und E isenbahnen 
Regulieru ngs- und Bebauungspläne 
Vermtssungcn für di e Baua brechnungen 
Geodätisches Seminar II , , , • 

; . 

Buchführung . • • , , • , , , , , , • • 

. -
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Winter-Semester Sommer-Semester 
Vo trag j Uebun- Vortrag j Uebun-r 
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Die Verwendung würde dieselbe wie bis jetzt bleiben und die Ab�olventen 
ihr Fortkommen als Zivilgeometer oder Markscheider, als Evidenzhaltungsgeo
meter, als Vermessungsbeamte bei den agrarischen Operationen, bei den Eisen
bahnen und bei anderen Behörden und Anstalten und schließlich als Mappeure 
bei allen Zweigen der topographischen Aufnahmen finden. 

Mit einer gründlichen Schulung kann ein rüstigerer Nachwuchs erzogen 
werden, der den Anforderungen der kommenden Jahre entsprechen wir<f. 

Uber das Markscheidewesen. 
Von Hofrat Prof. E. D o 1eza1. 

Das Grubenvermessungswesen, die Vermessung unter· Tage, ist unstreitig 
als ein Teil des allgemeinen Vermessungswesens ansusehen. Von diesem Stand
punkte aus wirkte ich auf die Ausgestaltung des Unterrichtes in der praktischen 
Geometrie und Markscheidekunde an den damaligen österreichischen Berg
akademien in Leoben und Pribram gelegentlich der großen Reform derselben 
im Jahre 1904, aus welcher die Montanistischen Hochschulen hervorgingen. 
In meinen cS t u d i e n  z u r  M a r k s c h e i d e k u n d e  1. T e il>, veröffentlicht 
im LVI., LVII„ LVIII. und LIX. Bande des cBerg- und Hüttenmännischen Jahr
buches>, Wien 1908-1911, habe ich in der Einleitung 1907 geschrieben: 

•Es gereicht mir zur Genugtuung, hervorzuheben, daß das k. k. Ackerbau
ministerium die von mir gelegentllch der Reorganisation der Bergakademien 
vertretenen Vorschläge bezüglich der Markscheidekunde würdigte, wodurch die 
Möglichkeit gegeben wurde, die Ge o däs i e  und Ma r ksc heide k u nde in 
einer Hand zu vereinigen, die Vorträge und die Uebungen aus der Markscheide
kunde ohne wesentliche Reduktion der Geodäsie und ihrer Uebung�n von e i o e m 
auf zwe i Semester auszudehnen und der Markscheidekunde im Rahmen der 
Fachgegenstände des Montanisten jene Stellung einzuräumen, die ihr gebührt 
und die ihr jeder denkende Bergmann zuerkennen wird., 

Weiters heißt es: 
c Nachdem es mir gelungen ist, der Markscheidekunde die ihr gebührende 

Stellung im Lehrplane der Montanistischen Hochschulen unter den anderen 

Disziplinen des Bergmannes zu sichern, dachte ich schon vor Jahren daran, dahin 

zu wirken, daß dem Markscheidewesen auch in der Praxis des gesamten Berg

wesens, in dem es einen so wichtigen Bestandteil bildet, Ansehen und gesicherte 

Position zuerkannt werde. 

Mein Streben 
1. durch Schaffung einer . Markscheider-Abteilung an den Montanistischen 

Hochschulen oder Angliederung eines mehrmonatlichen Kurses für Mark
scheider an die Bergwesensfachschule; 

2. durch Anregung zur Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen über die 
Ausführung von Markscheiderarbeiten, betreffend: 

a) die Genauigkeitsgrenzen für die einzelnen Arbeiten; 


